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«£s /sf gut zi/ w/'ssen, worauf
c/l# c//c/ï e/n/ässt»

Erfahrungen e/'nes h/naf/ona/en Paars
m/'f c/em Gesetz

/n c//e A/r. 4 haben vv/r e/'nen >4r-

t/7ce/ iron A/ac/ya Herz ireröffenf-

//'cht, über d/'e /Wög//ch/re/f, a/s

b/naf/ona/es /esb/'sches Paar e/'ne

>4ufenfha/tsbeiv/7//gung für d/'e

aus/änd/sche Partner/n zu erha/-

ten. fira-/War/'a und G/// haben

e/'n so/cbes Gesuch e/ngere/'cbf.

f/'n /nferir/'eiv über /'hre frfah-

rungen.

Wie sei/f /Ar vo/gega/igen, /im eine A«/-
en/Aa//sAewi7%iiii,g/ür G/W zu crAuAr«.'

Eva-Maria: Wir sind zur Lesbenbera-

tung gegangen, nachdem wir in der die

gelesen hatten, dass es diese Möglich-
keit überhaupt gibt. Die Lesbenbera-

tung hat uns Anwältinnen empfohlen,
die bereits erfolgreich um Härtefallbe-

willigungen für Partnerinnen in gleich-

geschlechtlichen Beziehungen ersucht

haben. Sie machten für uns im Dezem-

ber 97 einen Antrag an die Fremdenpo-
lizei Zürich.

Was sind die Varausse/zu/igru /ür ein

so/cAes GesiicA?

E.: Eine Voraussetzung ist, dass die Be-

Ziehung schon ca. vier Jahre alt und sta-

bil ist. Wir mussten Briefe von Freundin-

nen und Verwandten, sowohl von hier als

auch von Neuseeland vorweisen, um zu

bestätigen, dass diese Beziehung für uns

existentiell ist. Die Partnerin muss von
weit weg kommen, so dass eine Bezie-

hung über die Landesgrenzen nicht mög-
lieh wäre. Das Leben im Ausland müss-

te schwierig sein. Die ausländische Part-
nerin muss bereits gut integriert sein (Fa-

milie, Freundinnen, Sprachkenntnisse).
Weiter brauchst du genug Geld um ei-

nerseits die Verfahrens- und Gerichts-
kosten zu bezahlen und andererseits,
beide zu unterhalten. Und eine gute Por-

tion Stressresistenz gehört auch dazu.

Wie ging es dann wei/er?
Gill: Als unsere Anwältinnen die Ein-
gäbe machten, musste ich das Land ver-
lassen. Obwohl es nur einige Wochen

dauern sollte, bekam ich erst im April 98

die Erlaubnis, als Touristin wieder einzu-

reisen. Zehn Tage später kam dann der

negative Entscheid. Daraufhin machten

wir einen Rekurs an den Regierungsrat
des Kantons Zürich. Wir warteten bis

im November auf die (negative) Ant-
wort und ich konnte nur deswegen hier-

bleiben, weil ich einen britischen Pass

besitze und als EU-Bürgerin innerhalb

von zwölf Monaten zweimal drei Mo-
nate in der Schweiz sein darf. Zwischen-
durch musste ich für einen Monat aus-
reisen.

Wie wurde der negafive EnlveAei'd Ae-

gründe/?
E.: Sie argumentierten, dass wir kei-
nen Anspruch auf eine Bewilligung aus

der Menschenrechtskonvention herlei-
ten könnten, da sich nur darauf berufen
könne, wer nahe Angehörige mit Aufent-
haltsrecht in der Schweiz hat. «Jedoch
lässt sich nicht sagen, bei Partnern ei-

ner gleichgeschlechtlichen Beziehung
handle es sich um Familienangehörige
im Sinne dieser Bestimmung; demnach

liegt auch kein Familienleben vor.»

So e/ii/rtc'A AI du4.

E.: Ja, und es kommt noch krasser mit
den Begründungen. Als lesbisches Paar

gelten wir in den Augen der Fremden-

polizei nicht als Härtefall, denn: «Die

Härtefallregelung dient nicht dazu, die

gesetzlich vorgesehene und auf sachli-

chen Gründen beruhende, generelle Un-
gleichbehandlung verschiedener Auslän-

derkategorien aufzuheben.» Das heisst,

dass wir beweisen müssten, dass es uns

schlechter geht als anderen in der glei-
chen Situation - sonst müssten ja alle
eine Bewilligung erhalten. Und es wür-
den womöglich noch die Hetis diskri-
miniert: «Es besteht kein Anlass dazu,
die Rekurrentinnen gegenüber unver-
heirateten, gemischtnationalen (hetero-
sexuellen) Lebenspartnern besser zu
stellen (...).»

iVei'n, </azn Aes/eA/ se/Av/rerv/üiiü/icA

«AerA«/!/)/ Aei'ne UeraiiAmiii/g, 4ie Aon-

iien sxA/iev.v/fcA ni'cA/ Aei'ra/en

E.: Genau. Jedenfalls haben sie abge-
lehnt. Es war dann unklar, welches die



nächste Instanz ist, das Verwaltungs-
oder das Bundesgericht. Wir richteten
also an beide einen Rekurs, damit es

dann nicht heisst, es war die falsche In-
stanz und jetzt ist die Frist abgelaufen
Dem Bundesgericht mussten wir pro-
phylaktisch Fr. 2500.- bezahlen, damit es

unseren Fall behandeln würde, falls es

zuständig wäre. Jetzt wird unser Rekurs

aber erst mal vom Verwaltungsgericht
behandelt. Wir wollen ihn bis nach Strass-

burg weiterziehen, wenn es sein muss,

auch wenn es bis zu fünf Jahre dauern

kann bis der Fall abgeschlossen ist.

G/A/ es vie/e anr/ereg/e/cAgescA/ecAf//-
cAe Paare, rf/'e aacA versacA/ AaAen,

m/rte/s r/er //ärte/a //rege///ng zasam-

/ne« in r/er ScAwe/z /eAen zu Aönnen?

E.: Zur gleichen Zeit wie wir haben es

noch drei andere Paare in Zürich ver-
sucht. Ihre Anträge wurden ebenfalls

abgelehnt. In Zürich wurden jedoch vor-
her mehrere Gesuche bewilligt. In Bern

gab es in den letzten Jahren zehn bis

zwölf Paare, die es versuchten, und alle

Entscheide waren positiv. Im Tessin wur-
de 1995 ein Antrag angenommen - es

hatte aber Jahre gedauert. In Fribourg

gab es 96/97 einen erfolgreichen Fall.

Dus Aort sit'A yo un, u/s oA /esAe u/s er-

sies n/u/ nucA Dem züge/n so//fe...
E.: Stimmt. Die Bewilligungspraxis ist

jetzt aber sowohl in Bern als auch in

Zürich restriktiver geworden. Wahr-

scheinlich haben sie Angst vor einem

Ansturm, da diese Möglichkeit für bi-

nationale gleichgeschlechtliche Paare

langsam bekannt wird. Es gibt keinerlei

Transparenz, nach welchen Kriterien die

Gesuche beurteilt werden. Es kann also

völlig willkürlich entschieden werden.

Seit/ /Ar «n/ers/a/zf H>ort/en?

E.: Die LOS hat die eine Hälfte des Be-

trags für das Bundesgericht bezahlt und

Pink Cross die andere. Die Existenz der

Gruppe binationale Partnerschaften war
eine grosse Hilfe für uns, und natürlich

war die Unterstützung von Freundinnen

ganz wichtig. Wir schöpften viel Kraft
aus diesem finanziellen und emotionalen
Rückhalt. In einer solch schwierigen Si-

tuation ist dies besonders kostbar.

Kan/tv/ r/u e/was zu dieser Gruppe
sogen?

E.: Sie hat sich im Sommer 98 gegründet.

An einem Treffen im November waren
60-70 Interessierte anwesend, ein Vier-
tel bis ein Drittel davon Lesben. Diese
stehen jedoch für viel mehr Leute, da

bei den meisten die/der Partnerin im
Ausland ist. Das Ziel der Gruppe ist,
die verschiedenen Fälle zu koordinie-
ren, Infos auszutauschen und Öffent-
lichkeitsarbeit zu machen.

Was würde/ /Ar anderen A/nal/ona/en
LesAen/taaren an/grand eurer Er/uA-
rungen emp/eA/en?
E.: Sie sollten sich vorher möglichst gut
informieren, bei der Gruppe binationa-
le Paare, der LOS, Pink Cross und an-
deren Paaren. Es ist sehr wichtig, dass

du Unterstützung bekommst, sowohl
emotional als auch finanziell. Die Ko-
sten sind recht hoch, so beliefen sich al-

lein die Gerichts- und Anwältlnkosten
für das Gesuch bei der Fremdenpolizei
und den Rekurs beim Regierungsrat
auf Fr. 4000.-. Wenn du durch alle In-

stanzen gehen willst, kostet es also
schnell mal Fr. 10 (XX).-. Es ist zwar theo-
retisch möglich, einen Antrag auf Er-
lassung der Gerichtskosten zu stellen,
dies ist aber nicht zu empfehlen, weil
sie dann möglicherweise das Gesuch
mit der Begründung ablehnen, dass die
einheimische die ausländische Partnerin
nicht unterstützen könne.
G.: Ja, es ist eine sehr anstrengende Sa-

che, und es ist gut zu wissen, worauf du
dich einlässt.

Was g/Ar es noc// /är Mo'g//cAAe/7en
wen/i der An/rag aAge/eAnf w/«/?
E.: Warten, bis sich die Gesetze ändern,
sich trennen, heiraten.

Mo'cA/el /Ar nocA etwas A/nzu/ügen?
E.: Trotz aller Schwierigkeiten ist die-
ser Weg die einzige Möglichkeit, als les-

bisches, binationales Paar legal und of-
fen in der Schweiz zusammenzuleben.
Wenn wir das ganze aus einer grosse-
ren Perspektive anschauen, geht es hier
um Menschenrechte - und dafür lohnt es

sich zu kämpfen.

/n/erv/ew: Katja ScAur/er
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Kontaktadresse

Die Gruppe binationale Partnerschaften

heisst neu SLAP (Schwule und Lesben mit
ausländischen Partnerinnen), ihre Adresse

lautet: SLAP, Postfach 184.3000 Bern 15, E-

Mail: slap@gmx.ch. Die Gruppe ist dabei, ei-

ne Dokumentation zu erarbeiten, die dann

unter dieser Adresse bestellt werden kann.

Sie verfügt über Adressen von Anwältinnen,
Kontakte zu anderen binationalen Paaren

und eine Checkliste für das Vorgehen beim

Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung.
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Aotearoa/Neuseeland

In der Sprache der Indigenen, der Maoris,
heisst «Neuseeland» Aotearoa. In der Sprache

der Kolonisiererinnen heisst es New Zea-

land.

Uns als d/'e-Redaktion ist es wichtig, so wie wir

die Sichtbarkeit von Lesben fördern, auch

der in allen kolonialisierten Ländern herr-

sehenden Unterdrückung und Unsichtbar-

machung von Indigenen etwas entgegenzu-

setzen. Wir erwähnen dies hier, weil die In-

terviewten explizit den Namen Aotearoa nicht

verwenden wollten.


	"Es ist gut zu wissen, worauf du dich einlässt"

